
                                                           ÜBERSICHT PRAXISMODULE BACHELOR SOZIALE ARBEIT Stand: 15.10.2024 
2. Fachsemester: Praxismodul I

300h Einstiegspraktikum
5. Fachsemester: Praxismodul II

600h Vertiefungspraktikum
Praxisdauer und 
-zeiträume

15 Wochen à 20h1) 
i.d.R. Montag bis Mittwoch2), 3)

immer im Sommersemester 1.4.-30.9.)4) 

20 Wochen à 30h1)

i.d.R. Dienstag bis Freitag2)

immer im Wintersemester  (1.10.-31.3.)4) 
1) Praxiswochen können bei vorheriger Absprache mit uns gestreckt werden, um die
Wochenstundenzahl zu verringern (Mind. 15h/Woche)
2) Praxiseinsatz ist auch an den Wochenenden und im Schichtdienst möglich.
Dies muss im Vertrag gesondert erwähnt werden.
3) Im Praxismodul I sind donnerstags und freitags Hochschultage: hier finden die pra-
xisbegleitenden Seminare sowie Fremdsprachenkurse statt.
4) Auf Antrag (formlos per Email) im Praxisreferat früherer Beginn möglich, max. 4
Wochen vor Vorlesungsstart

1) Praxiswochen können bei vorheriger Absprache mit uns gestreckt werden, um die Wo-
chenstundenzahl zu verringern (mind. 20h/Woche)
2) Praxiseinsatz ist auch an den Wochenenden und im Schichtdienst möglich.
Dies muss im Vertrag gesondert erwähnt werden.
3) Im Praxismodul II ist montags Hochschultag: hier finden die praxisbegleitenden Semi-
nare statt.
4) Auf Antrag (formlos per Email) im Praxisreferat früherer Beginn möglich, max. 4 Wo-
chen vor Vorlesungsstart

Fehlzeiten im 
Praktikum 

Es besteht kein Urlaubsanspruch in den Praktika. Fehltage müssen mit Attest bescheinigt werden. 
Etwaige Schließzeiten der Einrichtungen aufgrund von Ferienzeiten müssen individuell mit der Einrichtung und dem Praxisreferat abgestimmt werden. 

Zulassungs- 
kriterien 

erfolgreicher Abschluss folgender Module: 
• Praxismodul I
• Modul 110 Grundlagen Sozialer Arbeit
• Modul 320 Vertiefung Methoden Sozialer Arbeit

⚠ insgesamt mind. 90 ECTS

Im Praxisreferat 
einzureichende 
Dokumente 

[ausgedruckt, nicht 
per Email!] 

• Praktikumsvertrag: spätestens 4 Wochen vor Praktikumsbeginn (3 Exemplare)
 Zeitraum eindeutig mit Datum
 Unterschriften Studierende*r und Einrichtung
 Name und Abschluss Anleitung (zwingend mit staatlicher Anerkennung

Soz.Arb./Soz.Päd und seit mind. 1 Jahr in der Einrichtung tätig!) 
 Genehmigung und Unterschrift durch uns bei Vorlage im

Praxisreferat
• Lernzielvereinbarung: zwei bis vier Wochen nach Praktikumsbeginn
• Tätigkeitsnachweis und Praktikumszeugnis bis spätestens 31.10.
• Praxisbericht bis 30.9. (ausgedruckt in 2-facher Ausführung)
⚠ Auch bei anerkanntem Einstiegspraktikum muss ein Praxisbericht bis 30.9. einge-
reicht sowie ein mündl. Kolloquium absolviert werden!

• Praktikumsvertrag: spätestens 4 Wochen vor Praktikumsbeginn (3 Exemplare)
 Zeitraum eindeutig mit Datum
 Unterschriften Studierende*r und Einrichtung
 Name und Abschluss Anleitung (zwingend mit staatlicher Anerkennung

Soz.Arb./Soz.Päd und seit mind. 1 Jahr in der Einrichtung tätig!) 
 Genehmigung und Unterschrift durch uns bei Vorlage im

Praxisreferat
• Lernzielvereinbarung: zwei bis vier Wochen nach Praktikumsbeginn
• Tätigkeitsnachweis und Zeugnis mit ausführlicher Beurteilung bis spätestens 30.4.
• Praxisbericht bis 30.4. (ausgedruckt in 2-facher Ausführung)

praxisflankierende 
hochschulische 
Veranstaltungen 

Theorie-Praxis-Seminar I (TPS I), Selbstreflexion, Arbeits-, Tarifs- und Berufs-
recht
 nur in Verbindung mit Praktikumsplatz zu belegen!
 es gilt Anwesenheitspflicht für TPS I und Selbstreflexion!
 Anwesenheitspflicht auch bei anerkanntem Einstiegspraktikum
keine digitale Teilnahme möglich, d.h. ein Auslandspraktikum nicht 
realisierbar.

Theorie-Praxis-Seminar II (TPS II) und Supervision (SV)
 nur in Verbindung mit Praktikumsplatz zu belegen!
 immer montags an der HTWK
 es gilt Anwesenheitspflicht!
bei Praktika außerhalb Leipzigs / im Ausland: Teilnahme in einer digitalen TPS 
und SV möglich, bitte rechtzeitig das Praxisreferat kontaktieren!

Fehlzeiten 
Begleitveranstal-
tungen 

Pro Begleitseminar (TPS, Selbstreflexion und Supervision) 4 SWS Fehlzeit möglich. Zu Beginn der Veranstaltungen bitte unbedingt mit Lehrenden/Supervisor*innen 
individuell klären, ob und wie bei weiteren Fehlzeiten Ersatzleistungen erbracht werden können.




